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Auf Anfrage der SPD-Fraktion nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung.

fulit finanzunwirksarnem Antrag zum Haushali 2009 hatte die CDU-Fraktion die Verwaltung
gebeten. ein Konzept zu entwickeln, wie der Zugang Jugendlicherzu Alkohol unierbunden
bz\,!. erschwert werden kann Dies sollte sich auch auf Kontrollmaßnahmen bezüglich des
Alkoho verkaufs beziehen. Des weiteren sollten Vorschläge gemacht werden, wie im Verord-
nungswege der Alkoholkonsum reqlementiert werden kann.

Dre VerwaltL.rng hai hierzu in der Mitteilung an den Rat zu seiner Sitzung am 20. L/ai 2009
(Drucksache 101'18/09) das von ihr entwickelte Konzept vorqestellt.

Die ltiitteil!ng rst in der Ratssitzung am 20. Mai 2009 von den Fraktionen kontrovers disku-
tLed worden Während sich einerseits fur ein punktuelles Alkoholverbot ausgesprochen wur-
de. wurde andererseits die Wichtigkeit der Prävention beim Zugang in den Vordergrund ge,
stellt.

lvlit zwei Urteilen vom 28. Juli 2009 hai der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würtiemberg laut
Pressemitteilung zwischenzeitlich in zwei Normenkontrollverfahren Bestimmungen in Polizei-
verordnungen der Stadt Frejburg !ber Alkoholverbote für unwirksam erklärt. Gegenstand der
Verfahren waren einerseits ein allgemeines Alkoholverbot der Stadt Freiburg, wenn die Aus-
!vLrkungen des Aikoholkonsums geeignet sind, Dritte erheblich zu belästigen und anderer,
seils ein Alkoholverbot an Wochenenden und gesetzljchen Feiertagen für bestimmte Innen-
stadtbereiche Nach Ansicht des Gerichts ist das Alkoholverbot von der Generalermächti
gung des Polizeigesetzes Baden-Württemberg nicht gedeckt. Diese erlaube eine selbst ge-
r ngfugrge Freiheitseinschränkung durch Verordnung nur, wenn typischerweise von jedem
Normadressaten auch eine Gefahr ausgehe. Die Feststellung einer Gefahr verlange erne ln
taisächlicher Hlnsicht abgesichede Prognose-

Der Nieders Städtetag und der Nieders. Städte- und Gemeindebund haben die EntscheF
dung des Verwaltungsgerichtshofes bedaued. Auch aufgrund der in Niedersachsen zuneh-
menden Probleme rn,t übermäßigem Alkoholkonsum sp.echen sacf! die Verbände nachdrück-
iich dafur aus eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Städte und Gemeinden zu
schaffen, um in örtlichen Gefahrenabwehrverordnungen Alkoholverbotszonen regeln zu kön-
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Wie eine fernrnündliche Nachfrage der Verwaltung beim VGH Baden-Württemberg ergeben
hat. regen die schriftlichen Urteilsgründe noch nicht vor

Sobald die schriftlichen Urteilsbegründungen der Verwaltung vorljegen, wird sie diese unter
EinbezLehung der im Rat bisher gefuhrten Diskussion auswerten und über die sich daraus
ergebenden Handlungsoptionen berichlen.

Derze t bleibt de. Stadt nur die Möglichkeit, mit dem herköfttmlichen lnstrumentarium wie
Platzverweisen und ALtfenthaltsverboten im Einzelfall gegen Störer vorzugehen bzw bei Ge-
fahrenschwe.punklen (z B. Löwenwall) durch Allgemeinverfügung Regelungen zu treffen.
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